
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 70/012/2012 
 
 

 Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Naherholung am 12.11.2012 
 
Zu Punkt 5: 10. Änderung der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung im 

Kreis Mettmann 
 
Herr KA Koester sieht eine größere finanzielle Entlastungsmöglichkeit für die Bürger. 
 
Herr Hanheide gibt zu bedenken, dass die vorgeschlagene Gebührenabsenkung der 
Kreismischgebühr dem Ziel geschuldet sei, auch in den Folgejahren eine maßvolle Mischgebühr 
erheben zu können. Aktuell werfe der Altpapiermarkt zwar gute Erlöse ab, was für die Zukunft 
allerdings zweifelhaft sei. Er verweist darauf, dass die Kreismischgebühr in der vorgeschlagenen 
Höhe unter dem an EKOCity zu zahlenden Entsorgungsentgelt liege. 
  
Beschluss: 
 
Die 10. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung im Kreis Mett-mann 
einschließlich der zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnung wird beschlossen. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 bei einer Enthaltung der Fraktion Die Linke. 

 
  

Kreisausschuss am 03.12.2012 
 
Zu Punkt 21: 10. Änderung der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung im 

Kreis Mettmann 
 
Beschluss: 
 
Die 10. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung im Kreis Mett-mann 
einschließlich der zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnung (Anlagen 7 und 8) wird 
beschlossen. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreistag am 17.12.2012 
 
Zu Punkt 17: 10. Änderung der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung im 

Kreis Mettmann 
 
KA Gorris erläutert als Berichterstatter zunächst die Hintergründe der Vorlage sowie den 
Beratungsverlauf aus der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Landschaftspflege und 
Naherholung. 
 



   

Anschließend erfolgt die Abstimmung über folgenden 
  
Beschluss: 
 
Die 10. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung im Kreis Mettmann 
einschließlich der zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnung (Anlagen 15 und 16) wird 
beschlossen. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
  
   
 


